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Göddecke Rechtsanwälte: JUVE Handbuch 2010/11 zeichnet 

Siegburger  Kanzlei Göddecke wiederholt aus 

 
Im Bereich Kapitalanlegerschutz ist die Auswahl von dem Handbuch für Wirtschaftskanzleien 
empfohlener Anwaltsbüros auf die Hälfte geschrumpft. Nur noch ein Dutzend Streiter für 
Anlegerinteressen erhalten ein positives Urteil der Redaktion, weil Ihnen die notwendige Expertise 
und Erfahrung zugetraut wird. Die Kanzlei Göddecke hat den Auswahlprozess überstanden und ist 
wieder mit von der Partie. 
 
Mit dem Attribut, dass die Anwälte der Kanzlei Göddecke als seriöse Anlegerkanzlei im Markt 
wahrgenommen wird, findet die fachliche Qualifikation auf breiter Front Anerkennung. Neben der 
Beratung und Vertretung von Anlegern wird das Anwaltsbüro im Kreditbereich für die Mandanten 
tätig und auch in der Sanierung und Restrukturierung von Kapitalanlagen.  
 
Auch der von der Kanzlei Göddecke seit vielen Jahren gut belegte Platz für Mandanten in der 
nationalen und internationalen Vermögensverwaltung ist von den Redakteuren hervor gehoben 
worden, ebenso wie die seit einigen Jahren bestehende Spezialisierung auf Dubai-Fonds. 
Natürlich erlangt der Bereich Wertpapiere besondere Erwähnung, nicht zuletzt wegen der fast 
schon legendären Lehman-Pleite im Herbst 2008. 
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Der Prüfungsmaßstab, den die Redaktion des Kanzleiführer-Handbuchs JUVE anlegt, ist zu Recht 
strenger geworden. Mit seiner über 15 jährigen Präsenz im Bereich des Anlegerschutzes gelten 
die Anwälte der Kanzlei Göddecke als erfahren und schon seit langem breit aufgestellt. Diese 
Anerkennung zu erhalten bleibt Ansporn. 
 
Quelle: eigener Bericht 

 
15. November 2010 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke) 

 
 
 

 


